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Militärisches.

Das im Jahre 100 t erstmals zur Durchführung gelangende Verfahren, die

Besannnlnng und Entlassung der Truppenkorps möglichst kriegsgemäß vor sich gehen

zu lassen, bringt auch für die Sanitätstruppc einige Neuerungen mit sich, welche

für deren Angehörige van Interesse sein dürsten.

Die Lazarette <Divisivnslazarette 0 und I und Korpslazarett IV) rücken

an dem im Schultablcau bezeichneten Tage und am normalen Korpsbesammlungs-
platz sDivisionslazarett k: Zürich: Divisionslazarett 7 : St. Gallen; Korpslnzarett IV:
Luzern) nachmittags Uhr ein. Die Materialübcrnahme geschieht am nächstfolgenden

Morgen, worauf sofort in die Kantonnemente Oberwintcrthnr. Häggenschwil ltnd

Rapperswil abgerückt wird. Der bisherige Eadres-Vorkurs wird nur noch für die

Landwehr-Wiederholnngsknrse beibehalten; Offiziere. Unteroffiziere und Mann-
schaften der Divisionslazarette 0 und 7 und des Kvrpslazaretts IV rücken an einem

und demselben Tage, ohne kantonale Detaschementsbesammlung. als

Einzelreisendc auf dem Korpsfammelplatz ein.

Jür die Truppenkorps bedingt das neue Mobilisationsverfahren eine

wesentliche Neuerung nur hinsichtlich der Infanterie. Die sanitarische Eintritts-
Musterung geschieht nämlich bei der Infanterie inskünftig nicht mehr, wie bisher, am

Vortage des Einrücknngstages. sondern, wie dies auch für den Kriegsfall vorge-
schrieben ist, am Einrückn» gstage selbst. Um nun die Eintrittsmnsternng
möglichst prompt durchzuführen und für die übrigen zahlreichen Mobilisationsgeschäfte

Zeit zu erübrigen, werden die für den Mvknknwchungsfakl vorgesehenen sanitarischen

Kommissionen in Tätigkeit gefegt, wodurch die Arbeit der Truppenärzte erheblich

erleichtert wird. Ueber das ganze Verfahren hat der Oberfeldarzt eine besondere

Instruktion zu .Handen der Truppenärzte und der sanitarischen Kommissionen ans-

gearbeitet. Vt.

Die Adressen der ^Abonnenten des „Koten Kreuzes"

haben sich als teilweise korrekturbedürftig erwiesen. Da in nächster Zeit das

Adrcssenverzeichnis ncngedruckt werden muß, bitten wir alle Abonnenten, deren

Adresse in irgend einer Weise abzuändern ist. ihre Wünsche bald möglich der

Genvssenschaftsbcichdrnckcrei Nenengasse Bern übermitteln zu wollen.

Die Aeöalition.

Aus dem WereinsLeben.
Militiirlanitiitsvrvri« Kaftl. Eine ntzemnS gratze Beteilignng batte die nm Zanntag

N!. Aìnez vvtti Militäasanitätsvetein Basel, nntee tznzng dee Zamaeiteeaeeeine Basel. Binningm.
Bio-selden, Ülein Hiiningen und Mnttenz. angesetzte ^cldiilning zn veegeichnen. Sìachdem schau
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